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VORWORT

Die Anton Bruckner Privatuniversität (ABU) steht als offene Universität in einer offe-

nen Gesellschaft für künstlerische, wissenschaftliche und pädagogische Exzellenz. 

Das Streben nach intensivem künstlerischem Ausdruck, die Freiheit von Lehre und 

Forschung sowie ein wertschätzendes Miteinander, das individuelle Entfaltung im 

Einklang mit gegenseitiger Rücksichtnahme ermöglicht, sind für diese Exzellenz un-

erlässlich. Bei der sensiblen Begleitung von jungen Künstler*innen, Pädagog*innen 

und Forscher*innen auf dem Weg in ihr Berufsleben sowie in jeglichem universitären 

Tun bedeutet die Vielfalt von rund 1.200 Universitätsangehörigen, dass konstruktives 

und gleichberechtigtes Miteinander keine allzeitige Selbstverständlichkeit ist. 

Vielmehr bekennen wir uns dazu, uns selbst und auch einander die fundamentalen 

Grundsätze dieses Miteinanders nicht nur im Anlassfall vor Augen zu führen. Die hier 

vorgelegte Richtlinie soll einerseits als Ratgeber zur Behandlung von Anlassfällen 

dienen, die dieses gleichberechtigte Miteinander gefährden. Gleichzeitig möge sie 

jedoch insbesondere durch die Verschriftlichung der angeführten Beispiele zur Sen-

sibilisierung für die Wahrnehmung des Seins aus anderer Perspektive beitragen und 

somit die Entstehung von Anlassfällen verhüten. Dieses Dokument richtet sich an 

alle Studierenden und Mitarbeitenden der ABU gleichermaßen wie unsere Gäste. Die 

beschriebenen Verfahren mögen uns alle dazu ermutigen, nicht wegzuschauen, und 

zugleich allparteiliche Behandlung von Konflikten ermöglichen. 

Besonderer Dank gilt allen Personen, die an der Entstehung dieser Richtlinie sowie 

der Präzisierung der Formulierungen mitgearbeitet haben.

 

Martin Rummel, Rektor

namens des Präsidiums der ABU
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PRÄAMBEL

Die Anton Bruckner Privatuniversität (ABU) 

bekennt sich

	n zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften und de-

ren Bestärkung

	n zum Abbau von Privilegien, insbesondere 

solcher, die Ungerechtigkeiten aufrecht-

erhalten,

	n zur Ermöglichung von gleichberechtig-

tem Zugang, gleichberechtigter Teilnah-

me und gleichberechtigtem Erfolg aller 

Universitätsangehörigen und aller, die es 

werden wollen,

	n zur Schaffung gleicher und angemesse-

ner Entwicklungschancen für alle Univer-

sitätsangehörigen, insbesondere derjeni-

gen, die von Vorurteilen, Diskriminierung, 

Intoleranz und Unterrepräsentation be-

troffen sind oder die in der Vergangenheit 

ausgeschlossen wurden,

	n zum Verständnis von Intersektionalität 

und ihrer Auswirkungen sowie

	n zur Anerkennung der Tatsache, dass 

Gleichberechtigung und Gleichstellung 

nicht nur Rechte, sondern auch die Ver-

antwortung jeder*jedes Einzelnen sind.

Die ABU strebt nach Bekämpfung von struk-

tureller und systemischer Behindertenfeind-

lichkeit, Altersdiskriminierung, Klassen-

diskriminierung, Homophobie, Rassismus, 

religiöser Intoleranz, Sexismus, Transphobie, 

Lookism und anderen Formen der Diskrimi-

nierung, insbesondere für Gruppen, die in der 

Vergangenheit gesellschaftlich benachteiligt 

oder ausgegrenzt wurden und noch werden. 

Die Richtlinie zur Bekämpfung von Mobbing, 

Belästigung und Diskriminierung bestätigt die 

Verpflichtung der Universität, sicherzustellen, 

dass Menschen mit Würde und Respekt be-

handelt werden. Alle Universitätsangehörigen 

haben das Recht, in einem sicheren und in-

klusiven Umfeld zu studieren und zu arbeiten.

Zwecke dieser Richtlinie sind

	n die Verbesserung des Verständnisses für 

diese Themen,

	n das Fördern einer positiven Arbeits- und 

Studienkultur, die eine vielfältige, kollegiale 

künstlerische, pädagogische und künstle-

risch-wissenschaftliche und wissenschaft-

liche Gemeinschaft im Rahmen der Ach-

tung der Rechte anderer unterstützt,

	n die Schaffung eines unterstützenden und 

inklusiven Umfelds, in dem alle Menschen 

mit Würde und Respekt behandelt werden, 

frei von Belästigung, Mobbing und Diskri-

minierung,

	n die Verbesserung der Fähigkeiten aller Uni-

versitätsangehörigen, Vorfälle zu erkennen, 

darauf aufmerksam zu machen und zur Klä-

rung beizutragen,

	n die Schaffung eines Rahmens für das An-

sprechen, Angehen und Lösen von Beden-

ken und Beschwerden über individuelles 

oder kollektives Verhalten,

	n das Sicherstellen, dass Fälle von Belästi-

gung, Mobbing und Diskriminierung inner-

halb der Universität ernst genommen und 

unverzüglich und mit der gebotenen Sen-

sibilität behandelt werden,

	n die Unterstützung bei der Bekämpfung von 

Mobbing, Belästigung und Diskriminierung,

	n das Verhindern von Mobbing, Belästigung 

und Diskriminierung an der Universität

Die Grundsätze dieser Richtlinie gelten für 

alle universitären Aktivitäten im Rahmen der 

dienstlichen Tätigkeit – auch in digitalen Räu-

men sowie bei externen Veranstaltungen, Ex-

kursionen oder Projekten.
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Mobbing

Unter Mobbing wird anhaltende konfliktbelas-

tete Kommunikation unter Universitätsangehö-

rigen (einschließlich externen Mitarbeitenden) 

verstanden, bei der die angegriffene Person 

unterlegen ist und von einer oder mehreren 

Personen systematisch und während längerer 

Zeit mit dem Ziel und/oder dem Effekt, diese 

Person auszugrenzen, direkt oder indirekt an-

gegriffen wird. Als Mobbing gelten aber auch 

andere destruktive und persönlichkeitsverlet-

zende Handlungen, welche Betroffene in ihrer 

physischen und/oder psychischen Gesundheit 

wesentlich beeinträchtigen.

Cybermobbing ist die Nutzung elektronischer 

Kommunikation, um eine Person zu schikanie-

ren, zu belästigen oder zu ängstigen, in der Re-

gel durch das Versenden von Nachrichten, die 

einschüchternd oder bedrohlich wirken.

Beispiele für wiederholtes, anhaltendes Verhal-

ten, das Mobbing darstellen kann, sind:

	n Ständige Witze oder herabsetzende Be-

merkungen über eine Person oder auf-

fallend häufige Kommentare über ein 

Teammitglied im Vergleich zu anderen 

Teammitgliedern

	n Beschimpfungen, Fluchen oder Beleidi-

gungen

	n Ausgrenzung oder Isolierung von Personen

	n Einschüchterung

	n Absichtliches Ignorieren oder Ausblenden 

einer Person

	n Anhaltende Zuweisung von Aufgaben, die 

nicht der Rolle und/oder dem Aufgabenbe- 

reich der betreffenden Person entsprechen

	n Absichtliche Änderung von Dienstplänen, 

um bestimmte Personen zu benachteiligen

	n Wiederholte eindeutige Voreingenommen-

heit und Bevorzugung einer Person gegen-

über einer gleich qualifizierten anderen

	n Absichtliches Ignorieren von Routine-

Emails oder Anfragen von bestimmten Per-

sonen

	n Ausschluss der Teilnahme einer Person an 

einer sozialen Veranstaltung am Arbeits-

platz, die als normales Merkmal des Ar-

beitslebens angesehen werden kann

	n Absichtliches Vorenthalten von Informatio-

nen, die für eine effektive Arbeitsleistung 

unerlässlich sind

	n Abwertende Kommentare in sozialen Netz-

werken 

	n Veröffentlichung von hasserfüllten, diffa-

mierenden oder herabwürdigenden Nach-

richten oder Kommentare in sozialen Me-

dien, z. B. Angriffe auf die Persönlichkeit 

oder das Aussehen einer Person

	n Missbrauch von Aufsichts- oder Weisungs-

befugnissen

	n Unverhältnismäßig häufiges Bitten von 

Studierenden um Unterstützung beim Ler-

nen/Üben oder von Mitarbeiter*innen bei 

der Ausführung von Arbeitsaufträgen

	n Öffentliche Kritik an der Arbeit oder den 

Beiträgen von Universitätsangehörigen 

oder studentischen Leistungen in erniedri-

gender oder herabsetzender Weise

	n Anhaltende unrealistische Erwartungen, 

die über das hinausgehen, was im Arbeits-

vertrag vereinbart wurde

	n Die unverhältnismäßig strenge Auslegung 

1  DEFINITIONEN UND BEISPIELE
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von Studien- oder Dienstvorschriften, die 

ausschließlich gegen eine bestimmte Per-

son gerichtet ist (z. B. bei Pünktlichkeit zu 

Lehrveranstaltungen)

	n Wiederholte, nicht nachvollziehbare oder 

sachlich unbegründete negative Beurtei-

lungen von Studienleistungen

	n Bossing (gezieltes Mobbing durch Vorge-

setzte, z. B. durch Drohungen, Isolierung 

oder permanente Herabwürdigung)

All diese Verhaltensweisen sind inakzeptabel.

Wir legen Wert darauf, im universitären Umfeld 

ehrliche und respektvolle Gespräche zu führen. 

Beispiele für Verhaltensweisen, die kein Mob-

bing darstellen, sind:

	n Meinungsverschiedenheiten und nicht-ag-

gressive Konflikte

	n Respektvolle intellektuelle Debatte

	n Bewertende, kritische Kommentare im Zu-

sammenhang mit der Beurteilung von Stu-

dierendenarbeiten

	n Konstruktives Feedback

	n Arbeitsrechtlich begründete Vorgänge, bei-

spielsweise Zielvorgaben, Evaluierungen 

oder Leistungsüberprüfungen sowie dis-

ziplinäre Maßnahmen in Übereinstimmung 

mit gesetzlichen Bestimmungen und/oder 

Richtlinien und Verfahren der Universität

	n Festlegung von Erwartungen und Erörte-

rung von Leistungsbeurteilungen oder Ziel- 

vorgaben

	n Anweisungen für den Arbeitsalltag

	n Ein einzelner Vorfall von unangemessenem 

Verhalten

 
 
 

Diskriminierung

Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person 

aufgrund eines Merkmales wie Geschlecht, 

Hautfarbe, religiöser Überzeugung, Race, Fa-

milienstand, ethnischer oder nationaler Zuge-

hörigkeit, ethischer Überzeugung, sexueller 

Orientierung, politischer Meinung, Alter, Aus-

sehen, Beschäftigungsstatus, chronischen 

Krankheiten oder Behinderung unter den 

gleichen oder ähnlichen Umständen weniger 

günstig behandelt wird als eine andere Per-

son. Diskriminierung in Sprache und Hand-

lung kann unabhängig von der Absicht, Dis-

kriminierung ausüben zu wollen, vorliegen. 

Maßgeblich ist das Empfinden der betroffe-

nen Person, ob sie sich aufgrund eines der 

geschützten Merkmale diskriminiert fühlt.

Diskriminierung im Arbeitsverhältnis kann 

vorliegen, wenn die Universität oder ein*e Ver-

treter*in der Universität aufgrund eines der 

Diskriminierungsgründe (oder der Beteiligung 

an den Aktivitäten einer Interessenvertretung)

	n sich weigert oder es unterlässt, eine*n Be-

werber*in für eine Beschäftigung einzu-

stellen, für die er*sie qualifiziert ist;

	n sich weigert oder es unterlässt, einem*ei-

ner Arbeitnehmer*in die gleichen Beschäf-

tigungsbedingungen, Boni oder Möglich-

keiten zur Weiterbildung, Beförderung und 

Versetzung anzubieten oder zu gewähren, 

wie sie anderen Arbeitnehmer*innen mit 

gleichen oder im Wesentlichen ähnlichen 

Qualifikationen, Erfahrungen oder Fähig-

keiten, die unter gleichen oder im Wesent-

lichen ähnlichen Umständen beschäftigt 

werden, zur Verfügung gestellt werden; 

oder
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	n den*die Arbeitnehmer*in entlässt oder un-

ter Umständen benachteiligt, unter denen 

andere Arbeitnehmer*innen, die von der 

Universität für Arbeiten dieser Art beschäf-

tigt werden, nicht entlassen oder benach-

teiligt werden würden.

Mittelbare Diskriminierung ist, wenn eine Un-

terscheidung an sich an einem zulässigen Kri-

terium ansetzt aber mittelbar dazu führt, dass 

überwiegend nach einem unzulässigen Krite-

rium unterschieden wird.

Gesetzeswidrige Diskriminierung liegt vor, 

wenn eine Person aufgrund eines der oben be-

schriebenen Merkmale weniger günstig behan-

delt wird als eine andere Person unter gleichen 

oder ähnlichen Umständen behandelt wird 

oder behandelt werden würde.

Es können Ausnahmen gelten, die beispiels-

weise in der einschlägigen Rechtsprechung 

festgelegt sind. So stellen Maßnahmen, die in 

gutem Glauben ergriffen werden, um Personen 

oder Personengruppen zu unterstützen oder 

zu fördern, die aufgrund einer ungesetzlichen 

Diskriminierung benachteiligt sind, keine Dis-

kriminierung dar.

Die Universität setzt sich besonders dafür ein, 

ein sicheres, inklusives und gerechtes Umfeld 

für alle Personengruppen zu gewährleisten. 

Dazu gehören insbesondere auch Menschen 

mit Behinderungen, Menschen mit Migrations- 

und/oder Fluchtgeschichte, Studierende mit 

niedrigem sozioökonomischem Status sowie 

LGBTQI+, einschließlich Menschen mit unter-

schiedlichen Geschlechtsidentitäten.

Belästigung

Als Belästigung wird im Folgenden verstanden, 

wenn durch ein Verhalten die Würde einer Per-

son beeinträchtigt wird und dieses Verhalten 

für diese Person unerwünscht, unangebracht, 

entwürdigend, beleidigend oder anstößig ist. 

Auch wenn keine Absicht besteht, die Per-

son zu beleidigen oder zu demütigen, können 

scheinbar harmlose Handlungen wie Klatsch, 

Witze, Hänseleien oder die Verwendung unan-

gemessener Spitznamen eine unrechtmäßige 

Belästigung darstellen.

Belästigung kann viele Formen annehmen, da-

runter:

	n Unerwünschter körperlicher Kontakt, der 

vom Eindringen in den persönlichen Dis-

tanzraum bis hin zu einem physischen Über-

griff oder tätlichen Angriff reichen kann

	n Herabwürdigende Kommentare, ein-

schließlich Beleidigungen, Witze oder 

Gesten, offene Feindseligkeit, verbale 

oder körperliche Drohungen

	n Beleidigendes, missbräuchliches, peinli-

ches oder herablassendes Verhalten oder 

Kommentare, demütigende, einschüch-

ternde und/oder erniedrigende Kritik

	n Die Verbreitung von böswilligen Gerüch-

ten über eine Person

	n Die Behauptung, dass bestimmte Stu-

dierende oder Mitarbeiter*innen nur auf-

grund einer Vorzugsbehandlung Universi-

tätsangehörige sind

	n Das Infragestellen des Rechts von einzel-

nen oder Gruppen von Studierenden an 

der Universität zu studieren

	n Die Veröffentlichung von Bildern einer 

Person in sozialen Medien ohne deren Zu-

stimmung
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	n Angriffe auf die Privatsphäre des Einzel-

nen, z. B. durch die Veröffentlichung per-

sönlicher Informationen in sozialen Me-

dien ohne deren Zustimmung

	n Anschreien, Beleidigen, Bedrohen, Verun-

glimpfen oder Einschüchtern einer Person

	n Ständige Kritik an einer Person, ohne 

konstruktive Unterstützung bei der Besei-

tigung von Leistungsproblemen zu bieten

	n Eine Person permanent absichtlich mit 

Arbeit zu überlasten

	n Die Veröffentlichung beleidigender Kom-

mentare in sozialen Medien

	n Die Isolierung vom normalen Arbeits- 

oder Studienplatz, von Gesprächen oder 

sozialen Veranstaltungen

	n Das Gewicht oder die Körperform einer 

Person unangemessen zu kommentieren

	n Das absichtliche Outing der sexuellen Ori-

entierung einer Person in der Öffentlich-

keit ohne deren Zustimmung

Unter rassistischer Belästigung versteht man 

die Verwendung von Sprache, visuellem Mate-

rial oder physischem Verhalten, das Feindselig-

keit gegenüber einer anderen Person aufgrund 

ihrer Hautfarbe, Rasse, ethnischen oder natio-

nalen Herkunft zum Ausdruck bringt oder sie 

verächtlich macht oder lächerlich macht, das 

verletzend oder beleidigend ist und das ent-

weder wiederholt auftritt oder schwerwiegend 

genug ist, um eine Person nachhaltig zu beein-

trächtigen.

Beispiele inkludieren, sind aber nicht be-

schränkt auf:

	n Beleidigende Bemerkungen über die eth-

nische Zugehörigkeit einer Person ma-

chen

	n Nachahmung der Art und Weise, wie eine 

Person spricht

	n Witze über die Hautfarbe einer Person 

oder die ethnische Gruppe, der sie ange-

hört, zu machen

	n Das Beschimpfen von Personen mit ras-

sistischen Begriffen

	n Unerwünschtes In-die-Haare-Fassen

Unter geschlechtsspezifischer Belästigung ver-

steht man ein breites Spektrum von Verhal-

tensweisen, die auf Geschlechterstereotypen, 

sexueller Orientierung oder Geschlechtsiden-

tität beruhen. Ein solches Verhalten umfasst 

verbale, physische, visuelle oder digitale Hand-

lungen, die eine Person erniedrigen, herabset-

zen oder bedrohen. Sie lassen nicht unbedingt 

auf sexuelles Interesse oder sexuelle Absicht 

schließen; oft geht es darum, einer Person das 

Gefühl zu geben, nicht willkommen zu sein, 

sich unwohl, minderwertig oder verletzlich zu 

fühlen.

Beispiele inkludieren, sind aber nicht be-

schränkt auf:

	n Herabwürdigende oder unwillkommene Be- 

merkungen über die sexuelle Orientierung 

oder Geschlechtsidentität einer Person

	n Unangemessene Kommentare oder Ge-

spräche über das Sexualleben oder die 

Beziehungen einer Person

	n Beharrliche Bezugnahme auf die Ge-

schichte der Geschlechtsidentität einer 

Transgender- oder nicht-binären* Person

	n Androhung der Offenlegung der Sexuali-

tät oder Geschlechtsidentität einer Person 

oder deren Offenlegung gegenüber ande-

ren ohne Erlaubnis

	n Beleidigende Telefonanrufe mit Kommen-

taren oder Kommentare in den sozialen 

Medien über das Geschlecht oder die  

sexuelle Ausrichtung einer Person
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	n Stereotype Kommentare, die als sexistisch 

interpretiert werden könnten und bei de-

nen sich Personen unwohl fühlen

Sexuelle Belästigung ist unerwünschtes Verhal-

ten sexueller Natur, das für eine andere Person 

beleidigend, erniedrigend oder einschüch-

ternd ist und entweder wiederholt auftritt oder 

so stark ausgeprägt ist, dass es sich nachteilig 

auf die Person, ihre Leistung oder ihr Arbeits- 

und Lernumfeld auswirkt. Es ist unrechtmäßig, 

eine andere Person sexuell zu belästigen, auch 

wenn dies nicht in der Absicht geschieht, die 

Person zu belästigen.

Beispiele inkludieren, sind aber nicht be-

schränkt auf:

	n Sexuelle Übergriffe

	n Ersuchen um sexuelle Gefälligkeiten oder 

sexuelle Annäherungsversuche

	n nzüglichkeiten, Nachpfeifen, obszöne 

Gesten, Witze oder Anspielungen

	n Unangemessene Kommentare oder Ge-

spräche über das Sexualleben oder die 

Beziehungen einer Person, auch in den 

sozialen Netzwerken

	n Unerwünschte Bemerkungen über die se-

xuelle Ausrichtung oder Geschlechtsiden-

tität einer Person

	n Das Zeigen von sexuell anstößigem Ma-

terial in Medien wie Emails, Poster, Bilder, 

Graffiti, Bildschirmschoner oder Text-

nachrichten

	n Anzügliche oder sexuelle Witze, anzügli-

ches Verhalten, Telefonanrufe, Messages

	n Unaufgeforderte Berührungen, Umarmun-

gen oder Küsse oder andere Formen des 

Körperkontakts

	n Unangemessenes Eindringen in den per-

sönlichen Freiraum einer Person

	n Hartnäckige Kommentare oder Bilder in 

sozialen Netzwerken

	n Hartnäckiger und unerwünschter persön-

licher Kontakt nach einer Aufforderung zur 

Unterlassung

	n Die absichtliche Verwendung des falschen 

Namens oder Pronomens in Bezug auf 

eine transsexuelle Person oder die ständi-

ge Bezugnahme auf die Geschichte ihrer 

Geschlechtsidentität

	n ndrohung der Offenlegung der Sexualität 

oder Geschlechtsidentität einer Person 

oder deren Offenlegung gegenüber an-

deren ohne deren Zustimmung

Stalking

Stalking beschreibt ein Muster von wieder-

holten bedrohlichen oder belästigenden Ver-

haltensweisen, die direkt oder indirekt eine 

Bedrohung darstellen oder das Opfer in Angst 

versetzen.

Stalking kann durch eine der folgenden wie-

derholten und unerwünschten Verhaltenswei-

sen gekennzeichnet sein:

	n Wiederholtes Verfolgen einer Person

	n Beharrliche Kontaktaufnahme mit einer 

Person oder der Versuch der Kontaktauf-

nahme mit einer Person auf jegliche Art 

und Weise

	n Überwachung einer Person bei der Nut-

zung des Internets, ihrer Emailkorrespon-

denzen oder einer anderen Form der 

elektronischen Kommunikation

	n Warten an einem Ort (öffentlich oder pri-

vat) in der Absicht, die Aufmerksamkeit 

einer Person zu erregen, die keinen Kon-

takt wünscht
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	n Beeinträchtigung von Eigentum, das sich 

im Besitz einer Person befindet

	n Das Beobachten oder Ausspionieren ei-

ner Person, auch durch den Einsatz von 

Videoüberwachung oder elektronischer 

Überwachung

Viktimisierung

Viktimisierung liegt vor, wenn jemand eine 

nachteilige Behandlung erfährt, weil er*sie eine 

Beschwerde über inakzeptables Verhalten ein-

gereicht hat oder einzureichen beabsichtigt, 

als Zeuge*Zeugin auftritt oder Informationen 

über eine solche Beschwerde liefert.

Beispiele für Viktimisierung sind:

	n Einem*einer potenziellen Beschwerde-

führer*in suggerieren, dass es für sie*ihn 

(oder das Team) besser wäre, wenn keine 

formale Beschwerde eingereicht würde

	n Androhung von Konsequenzen und/oder 

Einschüchterung

	n Disziplinarmaßnahmen, die nicht ander-

weitig objektiv gerechtfertigt sind und 

nicht ergriffen worden wären, wenn keine 

Beschwerde eingereicht worden wäre

	n Unangemessene Änderung von Aufgaben 

oder Versetzung

	n Ausschluss oder Isolierung

	n Nichtbeförderung einer Person oder Her-

abstufung einer Leistungsbewertung, weil 

sie aufgrund der Beschwerde als „Stören-

fried” angesehen wird

	n Zuweisung von Aufgaben, die normaler-

weise nicht zu den normalen Pflichten 

einer Person gehören, nachdem sie eine 

Beschwerde eingereicht hat

	n Absichtliche Benotung der Arbeit von 

Studierenden auf niedrigerem Niveau als 

es gerechtfertigt ist

Wir erkennen an, dass bei Mobbing, Belästi-

gung oder Diskriminierung Machtverhältnisse 

eine bedeutende Rolle spielen können – ins-

besondere zwischen Lehrenden und Studie-

renden oder Vorgesetzten und Mitarbeitenden. 

Die Verfahren der ABU berücksichtigen diese 

Dynamiken ausdrücklich und stellen sicher, 

dass betroffene Personen besonders geschützt 

und handlungsfähig bleiben.
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Je nach Schwere der Situation und den Wün-

schen des Beschwerdeführers*der Beschwer-

deführerin gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Bitte beachten Sie das Flussdiagramm zum Be-

schwerdeverfahren für Mitarbeiter*innen oder 

das Flussdiagramm zum Beschwerdeverfahren 

für Studierende am Ende dieses Dokuments. 

Sie können eine der folgenden Möglichkeiten 

in Betracht ziehen:

Selbsthilfe

In vielen Fällen reicht es aus, der betreffenden 

Person mitzuteilen, dass ihr Verhalten Unwohl-

sein und/oder Leid verursacht, ihr zu erklären, 

warum es unerwünscht ist, und sie zu bitten, 

es zu beenden. Oft ist sich die Person nicht 

bewusst, dass ihr Verhalten Unwohlsein und/

oder Leid verursacht, und sie hört umgehend 

auf, wenn sie darauf hingewiesen wird.

Informelle Lösung

Kann eine Beschwerde nicht durch ein direk-

tes Gespräch gelöst werden oder fühlt sich 

eine Person nicht wohl dabei, die Angelegen-

heit persönlich oder schriftlich als Selbst-

beschwerde anzusprechen, sollte sie sich an 

eine geeignete Person oder ein geeignetes 

Gremium wenden.

Für Mitarbeiter*innen kann dies sein:

	n Die*der Vorgesetzte

	n Der*die Leiter*in der Personalabteilung

	n Der*die Rektor*in

	n Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-

fragen

	n Der Betriebsrat

Für Studierende können dies sein:

	n Der*die Lehrende des zentralen künstle-

rischen Fachs

	n Der*die Institutsdirektor*in

	n Der*die Studiendekan*in

	n Der*die Vizerektor*in für Lehre

	n Der*die Rektor*in

	n Studierendenvertreter*innen

	n Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-

fragen

	n Die Ombudsstelle

Jede dieser Kontaktpersonen für Mitarbeiter 

oder Studierende kann Informationen über die 

Richtlinien geben und die Möglichkeiten er-

örtern, die dem*der Einzelnen zur Verfügung 

stehen, um mit dem jeweiligen Anliegen um-

zugehen. Die Aufnahme eines Gesprächs mit 

einer dieser Personen kann dazu beitragen, 

festzustellen, ob es sich bei dem erlebten 

Verhalten um Mobbing und/oder Belästigung 

und/oder Diskriminierung handelt, und wird 

dazu beitragen, den Prozess zu verstehen und 

Optionen zur Lösung der Bedenken zu entwi-

ckeln. In einem informellen Verfahren können 

die Bedenken durch einen Dialog und ohne 

eine formelle Beschwerde gelöst werden. Der 

informelle Prozess hat keinen disziplinarischen 

Charakter. 

Zu den informellen Möglichkeiten gehören:

	n Meldung an eine Führungskraft, die da-

für verantwortlich ist, (gegenwärtige oder 

künftige) Risiken zu erkennen und zu min-

2  SCHLICHTUNGSVERFAHREN
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dern und beispielsweise einer frühzeitigen 

Schlichtung zuzustimmen, die zu einer 

von allen Parteien verstandenen Verein-

barung führt

	n Eine Führungskraft oder eine andere ge-

eignete Person, die mit der beschuldigten 

Person ein Gespräch über das unange-

messene Verhalten führt und ihn*sie über 

die Auswirkungen auf andere und darüber 

informiert, was die Universität als akzep-

tables und inakzeptables Verhalten an-

sieht

	n Die Führungskraft moderiert gegebenen-

falls ein unvoreingenommenes Gespräch 

zwischen dem*der Beschwerdeführer*in 

und der anderen Partei, um eine Lösung 

der Situation zu finden, wobei sie die per-

sönliche Sicherheit, die Machtdynamik 

und eine mögliche Viktimisierung berück-

sichtigt

Formelle Beschwerde

Betroffene Personen können jederzeit eine for-

melle Beschwerde einreichen – auch ohne vor-

herige informelle Klärungsversuche. Die Wahl 

des Vorgehens richtet sich nach dem individu-

ellen Bedürfnis und Sicherheitsgefühl der be-

troffenen Person. 

Mitarbeiter*innen können eine Untersuchung 

einer Beschwerde über Mobbing und/oder Be-

lästigung und/oder Diskriminierung beantra-

gen, indem sie mit einer der folgenden Stellen 

sprechen

	n Einem*einer Vorgesetzten

	n Einem*einer Vertreter*in der Personalab-

teilung

	n Dem Betriebsrat

	n Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-

fragen

	n Dem*der Rektor*in

Studierende können sich an die Studierenden-

vertretung wenden, um sich beraten, unter-

stützen und bei Bedarf bei der Klärung des 

Anliegens begleiten zu lassen, oder eine Un-

tersuchung durch den Arbeitskreis für Gleich-

behandlung beantragen. Auch der direkte Kon-

takt zu einem*einer Studiendekan*in oder – in 

besonders gravierenden Fällen – zu dem*der 

Rektor*in sind mögliche Eskalationsstufen. 

Alle weiteren Schritte erfolgen ausschließlich 

in Absprache mit der beschwerdeführenden 

Person. Diese kann auch entscheiden, ob und 

wann eine formelle Meldung erfolgt oder ob sie 

anonym bleiben möchte.

Im Falle schwerwiegender Vorfälle durch Stu-

dierende – etwa bei sexueller Belästigung oder 

Übergriffen – können gemäß den hochschulin-

ternen Regelungen studienrechtliche Maßnah-

men geprüft werden, bis hin zum Ausschluss 

vom Studium. Über solche Maßnahmen ent-

scheiden die zuständigen Organe auf Basis der 

geltenden Bestimmungen.

Interne Untersuchung

Aufgrund der Betriebsvereinbarung zur Vor-

beugung von Mobbing kann der*die Rektor*in 

bei Mobbingvorwürfen von Mitarbeiter*innen 

eine Betriebliche Beschwerdestelle zur inter-

nen Untersuchung der Vorfälle einsetzen. Aus 

einer solchen Untersuchung können Empfeh-

lungen zur arbeitsrechtlichen Vorgehensweise 

für den*die Rektor*in resultieren.
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3  WAS IST ZU TUN, WENN MAN ZEUGE*ZEUGIN EINES

Sie können Maßnahmen ergreifen, wenn Sie 

Zeuge*Zeugin von Mobbing, Belästigung oder 

Diskriminierung an der Universität werden. Sie 

können auch Maßnahmen ergreifen, wenn Sie 

das Mobbing, die Belästigung oder die Diskri-

minierung nicht selbst miterlebt haben, aber 

jemand Ihnen erzählt hat, dass es passiert ist.  

Einige Möglichkeiten, wie Unbeteiligte/Zeug*-

innen aktiv werden können, sind:

	n Bemerken Sie die Belästigung, wenn sie 

auftritt – erkennen Sie das Verhalten als 

solches, benennen Sie es und ignorieren 

Sie es nicht

	n Sprechen Sie mit der Person, die beläs-

tigt, und fordern Sie sie auf, die Belästi-

gung einzustellen

	n Ermutigen Sie die Person, die von Mob-

bing, Belästigung oder Diskriminierung 

betroffen ist, sich an eine der Kontaktper-

sonen zu wenden, die im Flussdiagramm 

für Beschwerden von Mitarbeiter*innen 

oder Studierende aufgeführt sind, um Be-

ratung zu erhalten und/oder Maßnahmen 

einzuleiten.

	n Lehrende und Führungskräfte sind ver-

pflichtet, bei beobachtetem diskriminie-

rendem Verhalten einzuschreiten. Sie 

müssen alles in ihrer Macht Stehende 

tun, um im Rahmen ihrer Rolle angemes-

sen zu reagieren, Betroffene zu unter-

stützen oder den Vorfall an zuständige 

Stellen weiterzuleiten.

Sie können sich auch, idealerweise mit der Er-

laubnis der Person, selbst an eine der in den 

Flussdiagrammen zu Mobbing, Belästigung und 

Diskriminierung genannten Kontaktpersonen 

wenden.

4  EINREICHUNG UND BEARBEITUNG EINER 

Der*die Beschwerdeführer*in teilt mit, dass 

ein Problem besteht, wie es beschaffen ist und 

welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. 

Die formelle Beschwerde ist schriftlich einzu-

reichen, um eine nachvollziehbare Dokumenta-

tion und Bearbeitung zu ermöglichen.

Konkrete Anschuldigungen sollten Daten, 

Zeiten, die Auswirkungen der Situation auf 

den*die Beschwerdeführer*in, Namen von 

Zeug*innen und deren Reaktionen enthalten.

Einzelpersonen und Gremien obliegt die Be-

urteilung, ob die Bearbeitung der Beschwer-

de in ihrem Ermessen und/oder ihrer Tätigkeit 

liegt, ob ein Verweis an eine andere Stelle, eine 

Eskalation zur nächsthöheren Stelle oder Eska-

lation bis zu dem*der Rektor*in angebracht ist.

Für Gremien und Interessenvertretungen wie 

den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen 

	 FORMELLEN BESCHWERDE

VORFALLS WIRD ODER VON EINEM VORFALL HÖRT?
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oder den Betriebsrat gelten die jeweiligen ge-

setzlichen oder in der Satzung der ABU ver-

ankerten Bestimmungen und/oder Geschäfts-

ordnungen. Der*die Rektor*in ist bei Erlangen 

von Kenntnis über eine Beschwerde zum Han-

deln verpflichtet, wenn arbeitsrechtliche oder 

studienrechtliche Bestimmungen dies verlan-

gen. Gegebenenfalls sind unter Berücksichti-

gung der Fürsorgepflicht Sofortmaßnahmen 

zum Schutz involvierter Personen zu treffen.

Der*die Rektor*in kann eine allfällige interne 

Untersuchung delegieren, um sich Empfehlun-

gen für Maßnahmen geben zu lassen. Solche 

Empfehlungen sind – wenn nicht anderslau-

tende Bestimmungen dies vorsehen – nicht 

bindend. 

Für alle internen Untersuchungen gilt: Das un-

tersuchende Gremium oder die untersuchende 

Person schreibt an die beschuldigte Person 

und teilt ihm*ihr Folgendes mit: 

	n Die Einzelheiten der Beschwerde und die 

Identität der beschwerdeführenden Per-

son wird nur offengelegt, wenn diese aus-

drücklich zustimmt

	n Einen Termin für ein Treffen zur Stellung-

nahme

	n Den Ablauf und den Zeitrahmen der Un-

tersuchung

	n Die Forderung von Vertraulichkeit und 

Nicht-Viktimisierung

Das untersuchende Gremium oder die unter-

suchende Person trifft sich so bald wie möglich 

getrennt mit beiden Parteien, um ihnen den 

Ablauf der Untersuchung sowie ihre Rechte 

und Pflichten zu erläutern.

Das untersuchende Gremium oder die unter-

suchende Person

	n befragt alle beteiligten Parteien und 

Zeug*innen und prüft alle relevanten Un-

terlagen

	n stellt sicher, dass sowohl Beschwerde-

führer*in als auch die beschuldigte Per-

son angemessen beraten und unterstützt 

werden

Beide Parteien können jeweils eine Vertrauens-

person zu allen Terminen mitnehmen. Die Ent-

scheidung über die weiteren Schritte erfolgt 

nach sorgfältiger Prüfung aller vorliegenden 

Informationen und Aussagen unter Berücksich-

tigung der Plausibilität und Glaubwürdigkeit.

Die Führungskraft trifft sich nach Erhalt der Un-

tersuchungsergebnisse mit jeder Person sepa-

rat, um das empfohlene Ergebnis und die finale 

Entscheidung zu besprechen.

5  UMGANG MIT GEMELDETEN VORFÄLLEN

Wenn Sie für die Bearbeitung von Beschwerden 

zuständig sind, sollten Sie die vorgeschriebe-

nen Verfahren befolgen. Wenn dies nicht in Ih-

ren Bereich fällt, sollten Sie das Flussdiagramm 

für Mitarbeiter*innenbeschwerden oder das 

Flussdiagramm für Studierendenbeschwerden 

befolgen. Bei der Bearbeitung eines gemelde-

ten Vorfalls sollten Sie die folgenden Verhal-

tensweisen als Leitlinien beachten:

	n Nehmen Sie alle Beschwerden ernst

	 FORMELLEN BESCHWERDE
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	n Leiten Sie unverzüglich Schritte zur Be-

arbeitung der Beschwerde ein

	n Behandeln Sie alle Beschwerden in gutem 

Glauben

	n Seien Sie vorurteilsfrei, unparteiisch, all-

parteilich und empathisch

	n Erkundigen Sie sich nach den Vorstel-

lungen des Beschwerdeführers*der Be-

schwerdeführerin, welches Ergebnis 

er*sie wünscht.

	n Beraten Sie zu verfügbaren Optionen zur 

Lösung, z. B. Selbsthilfe, informelle Lö-

sung, Moderation, Mediation, formelle Be-

schwerde und interne Untersuchung

	n Weisen Sie den*die Beschwerdeführer*in 

darauf hin, dass die Entscheidung für eine 

informelle Lösung der Angelegenheit kein 

Grund ist, nicht auch noch formelle Be-

schwerde einzulegen, wenn er*sie mit 

dem Ergebnis nicht zufrieden ist

	n Beraten Sie über Lösungsverfahren, die 

von der Schwere der Beschwerde und den 

beteiligten Personen abhängen (Mitarbei-

ter*innen, Studierende, unbekannte oder 

externe beschuldigte Person …)

	n Respektieren Sie Entscheidungen des Be-

schwerdeführers*der Beschwerdeführerin

	n Vertraulichkeit bedeutet nicht vollständige 

Geheimhaltung, aber ein klar begrenzter 

Informationsfluss. Informationen dürfen 

ausschließlich im Rahmen gesetzlicher 

Obliegenheiten bzw. an jene Personen 

weitergegeben werden, die im Rahmen 

ihrer Funktion unmittelbar mit dem Ver-

fahren befasst sind. Im Zweifel ist vor der 

Weitergabe von Informationen die Zu-

stimmung des*der Rektor*in einzuholen 

– insbesondere, wenn aus der Beschwer-

de arbeits- oder studienrechtliche Konse-

quenzen resultieren könnten.

	n Zeigen Sie dem*der Beschwerdeführer*in 

auf Verlangen Ihre bei den Sitzungen ge-

machten Aufzeichnungen 

	n Ermitteln Sie Interessenkonflikte bei der 

Bearbeitung der Beschwerde und behan-

deln Sie sie angemessen

	n Unterrichten Sie den*die Beschwerde-

führer*in über alle Informationen, die der 

beschuldigten Person vorgelegt werden 

sollen

	n Vergewissern Sie sich, dass der*die Be-

schwerdeführer*in weiß, dass er*sie die 

Beschwerde außerhalb der Universität im 

Rahmen der einschlägigen gesetzlichen 

Bestimmungen einreichen kann, z.B. im 

Fall von zivil- und/oder strafrechtlichen 

Vergehen.

Die beteiligten Stellen bemühen sich um eine 

umgehende Bearbeitung. Die gesamte Ver-

fahrensdauer sollte sechs Wochen nicht über-

schreiten. Wenn der Verdacht besteht, dass 

eine Straftat begangen wurde, ist Anzeige bei 

der Polizei zu erstatten.

Universitärer Umgang mit externem 
Fehlverhalten

Diskriminierendes, übergriffiges oder res-

pektloses Verhalten durch externe Personen 

– etwa Gastlehrende, Besucher*innen, Ver-

tragspartner oder externe Dienstleister – wird 

von der ABU nicht geduldet. In solchen Fällen 

prüft die Universität unverzüglich angemes-

sene Maßnahmen. Diese können – abhängig 

vom Vorfall – bis zum Ausschluss der betref-

fenden Person von weiteren Veranstaltungen, 

dem Entzug des Zutritts zur Universität oder 

der Beendigung der Zusammenarbeit reichen.
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Moderiertes Gespräch und Mediation

Ein moderiertes Gespräch kann Teil einer in-

formellen oder formellen Phase des Prozesses 

sein. Es ist ein freiwilliges Verfahren, bei dem 

die Parteien von einer unabhängigen, unpar-

teiischen dritten Partei in einem vertraulichen 

Forum dabei unterstützt werden, ein Problem 

zwischen ihnen zu lösen. 

Hier kann es sich um interne oder externe Per-

sonen handeln. Für das Hinzuziehen von ex-

ternen Personen ist jedenfalls die Zustimmung 

des*der Rektor*in einzuholen; sofern die/der 

Rektor*in selbst befangen bzw. betroffen ist, 

übernimmt diese Aufgabe ihr*e/sein*e Vertre-

terin gemäß Geschäftsordnung des Rektorats.

Betroffene können sich jederzeit vertraulich an 

externe, unabhängige Beratungsstellen wenden 

– etwa an PIA Linz, das Gewaltschutzzentrum 

Oberösterreich, die Psychologische Studieren-

denberatung oder die Frauenhelpline gegen 

Gewalt. Eine Übersicht aller internen und ex-

ternen Angebote findet sich in der Broschüre 

„Unterstützungsangebote für Studierende der 

ABU” sowie auf der Website der Universität.

Der*die Mediator*in hat die Aufgabe, die Be-

troffenen zu ermutigen, die Vorfälle offen zu 

erläutern, die aufgetretenen Probleme zu er-

örtern und zu einer für beide Seiten zufrie-

denstellenden Lösung zu gelangen. Sobald 

die Lösung vereinbart ist, werden Schritte 

zur Umsetzung und Nachbereitung festgelegt 

und protokolliert.

Wenn sich das Fehlverhalten bestätigt, kann 

dies – abhängig von der Schwere des Vor-

falls – zu arbeits-, dienst- oder studienrecht-

lichen Konsequenzen führen. Dazu zählen etwa 

mündliche/schriftliche Verwarnungen, diszip-

linarische Maßnahmen, Versetzung, Suspen-

dierung oder in besonders schweren Fällen 

auch ein befristeter Ausschluss vom Studium 

oder Beendigung des Dienstverhältnisses. Die 

Universität prüft mögliche Maßnahmen jeweils 

einzelfallbezogen und orientiert sich dabei an 

den jeweils geltenden rechtlichen und hoch-

schulrechtlichen Rahmenbedingungen.

6  FALSCHE ANSCHULDIGUNGEN, VERLEUMDUNGEN,

Mobbing- und/oder Belästigungsvorwürfe sind 

eine ernste Angelegenheit und können den Ruf 

einer Person potenziell schädigen. 

Vorsätzlich falsche Anschuldigungen leichtfer-

tiger oder schikanöser Natur sowie Anschul-

digungen, die sich als unbegründet erweisen, 

werden ernst genommen und können dazu 

führen, dass die Universität disziplinäre Maß-

nahmen gegen den*die Beschwerdeführer*in 

ergreift.

UND BESCHWERDEN, DIE ZUR SCHIKANE BESTIMMT 		
SIND
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Im Zusammenhang mit dieser Richtlinie über-

nehmen verschiedene Stellen an der ABU Auf-

gaben in der Beratung, Unterstützung und Be-

arbeitung von Beschwerden. Darüber hinaus 

tragen sie zur Weiterentwicklung einer diskri-

minierungsfreien und respektvollen Universi-

tätskultur bei. Nachstehend sind die zustän-

digen Gremien und Ansprechpersonen sowie 

ihre jeweiligen Aufgaben im Rahmen dieser 

Richtlinie aufgeführt.

Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen (AKG)
Der AKG ist eine zentrale Anlauf- und Bera-

tungsstelle der ABU für Anliegen zu Gleich-

stellung, Antidiskriminierung, Mobbing und 

sexueller Belästigung. Er bietet vertrauliche 

Beratung, unterstützt betroffene Personen bei 

der Einordnung und Klärung von Vorfällen und 

begleitet sie auf Wunsch im weiteren Vorgehen.

 

Der AKG ist befugt, formelle Beschwerden ent-

gegenzunehmen und den weiteren Umgang 

damit gemäß den geltenden Verfahrenswegen 

zu begleiten. In diesem Rahmen kann er Emp-

fehlungen zur weiteren Prüfung abgeben und 

an zuständige Stellen verweisen. 

Der AKG arbeitet vertraulich, achtsam und 

unparteiisch. Im Mittelpunkt steht dabei die 

bestmögliche Unterstützung der betroffenen 

Person. Die Arbeit orientiert sich an einem be-

troffenenzentrierten Ansatz, bei dem Vertrau-

lichkeit, Schutz vor weiterer Belastung (z.B. 

Viktimisierung) und das Recht auf Mitsprache 

oberste Priorität haben. Die betroffene Person 

7  ANLAUFSTELLEN UND GREMIEN

entscheidet mit, welche Schritte gesetzt wer-

den. Ziel ist ein faires, transparentes und res-

pektvolles Verfahren für alle Beteiligten.

gleichbehandlung@bruckneruni.at

Ombudsperson für sexuelle Belästigung und 

Gewalt: Vertrauensvolle, unabhängige An-

sprechperson bei Fällen von sexueller Beläs-

tigung oder Gewalt. Bietet diskrete Beratung 

und Unterstützung für Betroffene.

carolin.stahrenberg@bruckneruni.at

Referent*in für Gleichstellung, Gen-
der und Diversität
Zuständig für die strategische Umsetzung von 

Gleichstellungs-, Gender- und Diversitätsmaß-

nahmen an der ABU. Schwerpunkt liegt auf Be-

ratung, Sensibilisierung, Monitoring und insti-

tutioneller Weiterentwicklung.

diversity@bruckneruni.at

Ombudsstelle für Studierende
Vermittelt bei studienbezogenen Konflikten 

und unterstützt informell bei Problemen im 

Studienalltag.

ombudsstelle@bruckneruni.at

Studierendenvertretung
Vertritt die Interessen der Studierenden, bietet 

Erstberatung, Unterstützung und gegebenen-

falls Begleitung im Beschwerdeprozess.

stuv@bruckneruni.at

Rektor*in
Zuständig für disziplinäre Entscheidungen so-

wie für die Einleitung und Freigabe interner 

Verfahren. Bei eigener Befangenheit delegiert 
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der*die Rektor*in die Verantwortung an ein 

Mitglied des Präsidiums.

rektorat@bruckneruni.at

Präsidium
Das Präsidium übernimmt Verantwortung in 

Fällen, in denen zentrale Entscheidungsträ-

ger*innen – insbesondere der*die Rektor*in – 

befangen sein könnten oder selbst Teil eines 

gemeldeten Vorfalls sind. In solchen Situatio-

nen kann das Präsidium als kollektives Füh-

rungsgremium die Verfahrensverantwortung 

übernehmen, Entscheidungen treffen oder 

Zuständigkeiten neu zuweisen. Ziel ist die Si-

cherstellung eines fairen, unparteiischen und 

rechtskonformen Ablaufs – auch in sensiblen 

Fällen mit strukturellem Machtgefälle.

Dekanat / Institutsleitungen
Die Studiendekan*innen vertreten ihren je-

weiligen Studienbereich innerhalb der Univer-

sität und sind Mitglieder des Präsidiums. Sie 

übernehmen organisatorische, fachliche und 

kommunikative Aufgaben in Abstimmung mit 

dem Rektorat. In Zusammenhang mit dieser 

Richtlinie sind sie insbesondere Ansprech-

personen für Beschwerden im Studienkontext 

– etwa bei Konflikten im Lehrbetrieb, Grenz-

verletzungen oder eskalierten Problemen 

zwischen Lehrenden und Studierenden. Sie 

können beratend tätig werden, strukturelle 

Maßnahmen unterstützen oder Beschwerden 

an zuständige Stellen weiterleiten.

dekanat@bruckneruni.at

Vizerektor*in Lehre 
Die*der Vizerektor*in für Lehre ist für die Qua-

litätssicherung und Weiterentwicklung der 

Lehre an der ABU zuständig. In Zusammen-

hang mit dieser Richtlinie kann sie*er insbe-

sondere bei studienbezogenen Beschwerden 

beratend und koordinierend eingebunden 

werden – etwa bei strukturellen Konflikten im 

Unterrichtsbetrieb, bei Maßnahmen zur Ver-

meidung von Wiederholungsfällen oder bei 

Fragen zur Studienorganisation.

vr-lehre@bruckneruni.at

Betriebsrat
Der Betriebsrat der ABU vertritt die wirt-

schaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und 

kulturellen Interessen aller Mitarbeitenden. 

Er kann von betroffenen Mitarbeiter*innen 

jederzeit kontaktiert werden und bietet ver-

trauliche Beratung, Unterstützung und Be-

gleitung – auch im Zusammenhang mit Be-

schwerden zu Mobbing, Diskriminierung oder 

sexueller Belästigung. 

Im Rahmen arbeitsrechtlicher Verfahren wirkt 

der Betriebsrat als Mitbestimmungsorgan ge-

mäß Arbeitsverfassungsgesetz mit und ach-

tet dabei auf Fairness, Verhältnismäßigkeit 

und den Schutz vor Benachteiligung. Darüber 

hinaus setzt sich der Betriebsrat aktiv für ein 

respektvolles Arbeitsumfeld, Zufriedenheit 

am Arbeitsplatz und einen konstruktiven In-

teressensausgleich zwischen Mitarbeitenden 

und Universität ein.

betriebsrat@bruckneruni.at

Personal und Recht
Die Personalabteilung ist in Verfahren mit ar-

beitsrechtlicher Relevanz eingebunden, etwa 

bei Beschwerden gegen Mitarbeitende oder 

der Umsetzung von disziplinären Maßnahmen. 

Sie ist zuständig für die rechtliche Prüfung und 

Koordination personeller Konsequenzen im 

Rahmen des geltenden Arbeits- und Dienst-

rechts. Darüber hinaus kann sie Führungskräf-
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te bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen 

und internen Abläufen beraten.

personal@bruckneruni.at

Behindertenbeauftragte*r
Der*Die Behindertenbeauftragte der ABU ist 

Ansprechperson für Studierende und Mitarbei-

tende mit Behinderungen oder chronischen 

Erkrankungen. Er*Sie unterstützt bei Anliegen 

zu Barrierefreiheit, individueller Anpassung im 

Studien- oder Arbeitsalltag sowie bei Fällen 

möglicher Benachteiligung. Im Rahmen dieser 

Richtlinie kann er*sie beratend tätig werden, 

bei der Lösung konkreter Herausforderungen 

mitwirken und zur strukturellen Weiterentwick-

lung von Inklusion an der ABU beitragen.

marc.ernesti@bruckneruni.at

8  INKRAFTTRETEN UND REVISION 

Diese überarbeitete Richtlinie tritt mit dem 

Beschluss durch das Präsidium der ABU am 

16.05.2025 in Kraft und wird spätestens im 

Dezember 2027 einer Überprüfung unter-

zogen. Bei der Überprüfung sind Betriebsrat 

und Arbeitskreis für Gleichbehandlung hinzu-

zuziehen.
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Beschwerdeverfahren Mitarbeiter*innen 

Beschwerdeverfahren Studierende 

BESCHWERDEVERFAHREN
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MITARBEITER*INNEN-BESCHWERDEVERFAHREN

SELBSTHILFE
(falls möglich)

direkt, mündlich
 oder schriftlich

bei positivem Ergebnis keine
weiterführende Aktion, sonst informelle
Lösung oder formelle Beschwerde

INFORMELLE
LÖSUNG

Beratung

Falls möglich: Mediation bzw. moderiertes
Gespräch („Dialog der Parteien“)

Meldung an Vertrauensperson, Führungskraft 
oder zuständiges Gremium, z.B. 

	n die*der Vorgesetzte
	n der*die Institutsdirektor*in
	n der*die Leiter*in der Personalabteilung
	n der*die Vizerektor*in oder Rektor*in
	n AKG
	n Betriebsrat

Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten
oder formelle Beschwerde

Alle Schritte erfolgen stets in Absprache 
mit der*dem Beschwerdeführenden



Umgang mit Mobbing, Belästigung und Diskriminierung 25

MITARBEITER*INNEN-BESCHWERDEVERFAHREN

direkt, mündlich oder schriftlich

Meldung an Vertrauensperson, 
Führungskraft oder zuständiges Gremium, 
z.B.    die*der Vorgesetzte, der *die Institutsdirektor*in

- der*die Leiter*in der Personalabteilung
- der*die Vizerektor*in oder Rektor*in
- AKG
- Betriebsrat

Meldung an die zuständige Stelle, z.B.
- ein*e Vorgesetzte*r
- ein*e Vertreter*in in der Personalabteilung
- der*die Rektor*in
- AKG 
- Betriebsrat

Selbsthilfe
(falls möglich)

Informelle 
Lösung

Formelle 
Beschwerde

bei positivem Ergebnis keine 
weiterführende Aktion, sonst informelle 
Lösung oder formelle Beschwerde

Beratung

Falls möglich: Mediation bzw. moderiertes 
Gespräch („Dialog der Parteien“)

Untersuchung der Beschwerde unter 
Berücksichtigung der dienstrechtlichen 
Bestimmungen

Beratung und Unterstützung

Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten 
oder formelle Beschwerde

Information an Beschwerdeführer*in und 
Beschuldigte*n über Ausgang der 
Untersuchung und mögliche KonsequenzenAlle Schritte erfolgen stets in Absprache mit 

der*dem Beschwerdeführenden

MITARBEITER*INNEN-BESCHWERDEVERFAHREN

INFORMELLE
LÖSUNG

Beratung

Falls möglich: Mediation bzw. moderiertes
Gespräch („Dialog der Parteien“)

Meldung an Vertrauensperson, Führungskraft 
oder zuständiges Gremium, z.B. 

	n die*der Vorgesetzte
	n der*die Institutsdirektor*in
	n der*die Leiter*in der Personalabteilung
	n der*die Vizerektor*in oder Rektor*in
	n AKG
	n Betriebsrat

Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten
oder formelle Beschwerde

FORMELLE
BESCHWERDE

Untersuchung der Beschwerde unter Berück-
sichtigung der dienstrechtlichen Bestimmungen

Beratung und Unterstützung

Meldung an die zuständige Stelle, z.B.

	n ein*e Vorgesetzte*r
	n ein*e Vertreter*in in der Personalabteilung
	n der*die Rektor*in
	n AKG
	n Betriebsrat

Information an Beschwerdeführer*in und 
Beschuldigte*n über Ausgang der Untersuchung 
und mögliche Konsequenzen
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STUDIERENDEN-BESCHWERDEVERFAHREN

SELBSTHILFE
(falls möglich)

direkt, mündlich
 oder schriftlich

bei positivem Ergebnis keine
weiterführende Aktion, sonst informelle
Lösung oder formelle Beschwerde

Alle Schritte erfolgen stets in Absprache 
mit der*dem Beschwerdeführenden

INFORMELLE
LÖSUNG

Meldung an Vertrauensperson, Führungskraft 
oder zuständiges Gremium, z.B. 

	n Studierendenvertreter*innen
	n der*die Lehrende des zkF
	n der*die Institutsdirektor*in
	n der*die Studiendekan*in
	n der*die Vizerektor*in für Lehre
	n der*die Rektor*in	
	n AKG
	n die Ombudsstelle

Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten
oder formelle Beschwerde

Beratung

Falls möglich: Mediation bzw. moderiertes
Gespräch („Dialog der Parteien“)
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STUDIERENDEN-BESCHWERDEVERFAHREN

FORMELLE
BESCHWERDE

Meldung an die zuständige Stelle, z.B.

	n Studierendenvertretung (Beratung)
	n AKG (Untersuchung der Beschwerde)
	n der*die Studiendekan*in
	n der*die Rektor*in

Information an Beschwerdeführer*in und 
Beschuldigte*n über Ausgang der Untersuchung 
und mögliche Konsequenzen

Untersuchung der Beschwerde unter Berück-
sichtigung der dienstrechtlichen Bestimmungen

Beratung und Unterstützung

INFORMELLE
LÖSUNG

Meldung an Vertrauensperson, Führungskraft 
oder zuständiges Gremium, z.B. 

	n Studierendenvertreter*innen
	n der*die Lehrende des zkF
	n der*die Institutsdirektor*in
	n der*die Studiendekan*in
	n der*die Vizerektor*in für Lehre
	n der*die Rektor*in	
	n AKG
	n die Ombudsstelle

Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten
oder formelle Beschwerde

Beratung

Falls möglich: Mediation bzw. moderiertes
Gespräch („Dialog der Parteien“)
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